
Gemäß S 14 des Salzburger Abfattwirtschaftsgesetzes 1998, LGBI. 35/1999 idgF. (S.AWG)

hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 28. Mär22023 für die Gemeinde

Bürmoos

fotgende

Anpassung der Abfallabfuhrordnung

beschlossen

Für die Erfassung von Siedtungsabfätten (gem. 5 1 Abs.4 S.AWG) aus privaten Haushalten

und anderer Abfätte, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung den

Abfätten aus privaten Haushalten ähntich sind (insbesondere aus Betrieben, Anstalten und

anderen Arbeitsstätten) getten fotgende Bestimmungen:

S 1 Abfatlabfuhr der Gemeinde

( 1 ) Kommunale Erfassungspflicht:

ln Erfüttung der kommunaten Erfassungspfticht gem. S 9a, 510 und S 11 S.AWG 1998 idgF

sowie S28 und 28a AWG 2002 idgF werden nachstehende Abfätte wie folgt gesammett:

Abfallbezeichnung Poputärbezeichnung Art der Sammlung bzw
Sammeleinrichtung

Gemischte Siedlungsabfätte Restmü[[ (Hausabfatt) XAbholung von der Liegenschaft
(getrennt gesammelte)
biogene Sied Iungsabfätte :

Küchenabfä[te

Biomütt XAbhotung von der Liegenschaft
X Eigenkompostierung

Sperri ge Sied [ungsabfätte Sperrmüll XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stierlinewatd

Sperri ge Siedtungsabfätte
aus Metatl

Altmetalt XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stierlingwald

Sperri ge Siedlungsabfätte
aus Hotz

Atthotz XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stierlinswald

getrennt gesammelte
Sied lungsabfälle, Altstoffe :

Papier

Altpapier XAbhotung von der Liegenschaft
XAbgabe am

Dienstteistungszentrum
Stierlinewald

(getrennt gesammelte)
biogene Siedtungsabfätte :

Garten- und Grünabfätte

Grünschnitt,
Gartenabfätle

XAbgabe am
Dienstteistungszentrum
Stierlingwatd

XAbgabe bei der
Gemei ndekomposti eran lage
(RHV Ptadenbach)
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getrennt gesammette
Sied Iungsabfälle, Altstoffe :

Atttextitien

Attkleider, Schuhe
etc

XAbgabe am
Dienst leistungszentrum
Stierlinewald

Problemstoffe XAbgabe am
Dienstteistungszentrum
Stiertinewatd

Etektro-und
Elektroni kaltgeräte ( EAG )

XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stierlinswald

Gerätebatterien XAbgabe am
Di enstlei stungszentrum
Stierlinewald

Pflanzliche und tierische
Öte und Fette Attspeisefett, öLl

X Problemstoffsammelstelte beim
Dienstleistungszentrum
Stiertinewatd

Die Tarife in Anlage A sowie die in Anlage C festgetegten zusätztichen Vorgaben für die
Anlieferung sowie maximal zulässigen Anliefermengen sind zu beachten.

(2) lndividuelle Entsorgungspflicht:

Darüber hinaus bietet die Gemeinde auf freiwilliger Basis und jederzeit widerrufbar die
Erfassung fotgender Abfä[e, die der individuelten Entsorgungspfticht gem. S 12 Abs.9
S.AWG 1998 idgF untertiegen an:

Abfallbezeichnung Populärbezeichnung Art der Sammlung bzw.
Sammeleinrichtung

Haushaltsverpackungen :

Verpackungsabfä[e aus
Papier, Karton, Pappe und
Wellpappe

Kartonagen XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stierlingwald

Haushaltsverpackungen :

Verpackungsabfätle aus
Glas

Altglas XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stierlingwald

Haushaltsverpackungen
Verpackungsabfä[[e aus
Kunststoffen bzw.
Verbundstoffen

Plastikverpackungen
Leichtverpackungen
Ptastikflaschen
Ptastikfolien

XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stiertingwatd

XAbhotung von der
Liegenschaft (getber Sack
bzw. gelbe Tonne bei
Mehrparteienhäusern)

Haushaltsverpackungen :

Verpackungsabfälte aus
Kunststoffen bzw.
Verbundstoffen

Kunststoffgroßverpackun gen,
Styropor

XAbgabe am
Dienstleistungszentrum
Stierlingwald

Haushaltsverpackungen :

Verpackungsabfälte aus
Metatlen

Dosen XAbhotung von der
Liegenschaft (getber Sack
bzw. getbe Tonne bei
Mehrparteienhäusern)
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Baurestmassen Bauschutt XAbgabe am
Dienstteistungszentrum
Stierlingwald

Asbestzement Eternit XAbgabe am
Di ensttei stun gszentrum
Stierli

Altreifen XAbgabe am
Dienstteistungszentrum
Stierlinewald

Ftachglas Fenstergtas XAbgabe am
Dienstteistungszentrum
Stiertingwald

Die in Antage C festgetegten zusätztichen Vorgaben für die Anlieferung sowie maximal

zulässigen Anliefermengen sind zu beachten.

5 2 Attgemeine Pflichten der Liegenschaftseigentümer

(1) Die Liegenschaftseigentümer haben sich der Sammeleinrichtungen gem. S 1 Abs 1 zu

bedienen. Öabei ist davon auszugehen, dass Abfätte, die durch die Gemeinde zu erfassen

sind, in jedem Haushalt, in jeder Anstatt sowie in jedem Betrieb oder sonstigen

Arbeitsstätte anfatlen. Diese Vermutung gitt nicht, wenn der lnhaber eines Betriebes oder

einer sonstigen Arbeitsstätte mit nicht mehr als einem Mitarbeiter, der nicht an der

Adresse des 
-Betriebes 

oder der sonstigen Arbeitsstätte gemetdet sein darf, der Gemeinde

nachweist, dass eine gesonderte abfattwirtschafts- und gebührenrechtliche Behandlung des

Betriebes oder der sonstigen Arbeitsstätte nicht gerechtfertigt ist. Voraussetzung ist, dass

der lnhaber seinen Hauptwohnsitz an der Adresse des Betriebes oder der sonstigen

Arbeitsstätte hat. Der nicht an der betreffenden Adresse gemeldete Mitarbeiter ist bei der

Ermitttung der Haushaltsgröße mit einzubeziehen.

(2) Privatrechttiche Vereinbarungen eines Liegenschaftseigentümers mit einem Dritten

über die getrennte Erfassung oder Miterfassung von Abfätten, für die die Gemeinde

gesonderte Einrichtungen (gem. S 1 Abs 1) anbietet, sind unwirksam.

(3) Die Liegenschaftseigentümer haben die sich aus S 4 ergebende Anzahl der

Sammeteinrichtungen in der jeweits vorgeschriebenen Größe auf ihren Liegenschaften gem.

S 4 Abs. 1 und 2 iufzustetten und zu den im Abfuhrptan festgelegten Zeitpunkten (Antage

B) zur Entleerung bereitzuhalten.

(4) Die Liegenschaftseigentümer haben das Betreten ihrer Grundstücke durch die

dediensteten der mit der Erfassung betrauten Einrichtungen zum Zweck der Entleerung der

Sammeleinrichtungen zu dulden.

(5) Verboten sind:

1. das Einbringen von Abfätten in andere ats für die jeweitige Abfattart vorgesehene

Sammeteinrichtungen;

2. das Einbringen noch heißer Abfätte in Sammeleinrichtungen;

3. das Einstampfen (Einpressen) von Abfätten in die Sammeleinrichtungen;

4. das Austeeren oder das Durchsuchen von Sammeteinrichtungen ohne wichtigen Grund.
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Die Verbote gelten sowohl bei Sammeleinrichtungen auf den einzetnen Liegenschaften als
auch für Sammeleinrichtungen zur öffentlichen Benützung.

(6) Soweit gemäß den 5S 10 und 11 S.AWG 1998 idgF eine Verpftichtung zur Erfassung von
Abfätten durch die Gemeinde besteht oder von dieser getrennte Einrichtungen zur
Erfassung von Attstoffen oder sonstigen Abfätten bereitgesteltt werden, geht der Abfatt mit
der Einbringung in die dafür vorgesehenen Sammeteinrichtungen entschädigungstos in das
Eigentum der Gemeinde über.

(7) Beim Eigentumsübergang gemäß Abs. 6 haftet der bisherige Eigentümer bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit weiterhin für Schäden, die bei der Erfassung oder Behandtung
von Abfätten durch deren Einbringung in hierfür nicht vorgesehene Sammeleinrichtungen
verursacht werden.

S 3 Anforderungen an Sammeteinrichtungen für gemischte und biogene
Siedlungsabfätle

(1) Die für die forttaufende Sammlung der gemischten Siedtungsabfätte
(Restmütt/Hausmült) bestimmten Behälter müssen aus entsprechend widerstandsfähigem
und dauerhaftem Material hergestetlt und so beschaffen sein, dass bei ihrer
bestimmungsgemäßen Benützung unnötiger Lärm vermieden wird. Sie haben einen dicht
schließenden, mit dem Behälter verbundenen Deckel sowie entsprechende Griffe zur
leichten Handhabung aufzuweisen. Fotgende Arten von Behätter sind zu verwenden:

Art des Behälters Größe
ONORM EN 840-1 90t
ONORM EN 840-1 120 I
öNonm EN 840-1 240 I
öNonm EN 840-3 770 I
ONORM EN 840-3 1100 t

Sammelsack 60t

Die genannten Sammeleinrichtungen dürfen ausschließtich über die Gemeinde bezogen
werden. Die Anzahl der zusätzlichen Sammelsäcke ist mit 5 Stk. pro Jahr begrenzt. Bei
Mehrbedarf als 5 Säcke pro Jahr ist ein größerer bzw. ein zusätzlicher Abfattbehätter
vorzuschreiben.

(2) Für die forttaufende Sammtung der biogenen Siedtungsabfätte sind fotgende Arten von
Behälter zu verwenden:

Art des Behälters Größe
öuonm EN B4o-1 120 t
ONORM EN 840-1 240 4

Die genannten Sammeteinrichtungen dürfen ausschtießtich über die Gemeinde bezogen
werden.

(3) Die genannten Sammeteinrichtungen (2.8. Behätter) sind mit einer Ktebeetikette laut
Anlage D zu versehen.
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5 4 Anzahl und Größe der Sammeteinrichtungen
(1 ) Gemischte Siedlungsabfäfle

Die Ermitttung des Bedarfes an Sammeleinrichtungen für gemischte Siedlungsabfälle
(Restmütt) erfotgt unter Bedachtnahme auf das durchschnittliche Abfattaufkommen in der
Gemeinde, insbesondere entsprechend der Zaht der in den einzetnen Haushalten
gemeldeten Personen, der Zahl der Haushatte, der Wohnnutzfläche bei Zweitwohnungen
(ir Sinn des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009) oder der Art und Größe der
Anstatten, der Betriebe oder der sonstigen Arbeitsstätten.

Der Ermittlung des Bedarfes an Sammeleinrichtungen für gemischte Siedlungsabfätle
(Restmütt) wird fotgendes zu Grunde gelegt:

Aus diesem wöchenttichen Vorhaltevotumen pro Einwohner und Woche ergibt sich fotgende

Behättergröße, Behätteranzaht und Entleerungshäufigkeit:

Durchschnittliches Aufkommen an gemischten
Siedlunesabfätten in der Gemeinde/Region

134
2,6

Kg pro Einwohner pro Jahr
Kq pro Einwohner und Woche

Wöchenttiches Vorhattevolumen 6 Liter pro Einwohner und Woche

Größe Anzahl
Sammel-
einrichtung

Häufigkeit der
Entleerung

Privater Haushalt
(Hauptwohnsitz,
Zweitwohnsitz)

1-2 Personen 90 1 1 4 Wochen

3-5 Personen 120 t 1 4 Wochen

Ab 6 Personen
und
Mehrfamilienhäus
er

Bemessung durch Addition der Behättergrößen

Beherbergun gsbetri ebe
Heime

1-12 Betten 1 201 1 Wöchentlich
13-24 Betten 1201 2 Wöchenttich

>24 Betten Pro weiterem Bett gelangen 10[ zusätzliches
Abfallvolumen zur Verrechnung und ein

entsprechender Abfaltbehätter wird aufgesteltt.

Gastronomiebetriebe,
lmbisstuben,
(Betriebs- )kantinen

1 -10 Sitzptätze 1201 1 Wöchenttich
11-20 Sitzptätze 1201 2 Wöchentlich
>20 Sitzplätze Pro weiterem Sitzplatz getangen 12 [

zusätzliches Abfallvolumen zur Verrechnung
und ein entsprechender Abfatlbehälter wird

aufgesteltt
Sonstige Betriebe,
Anstalten und sonstige
Arbeitsstätten

1-10 Mitarbeiter 1201 1 2 Wochen
>10 Mitarbeiter lndividuelle Einstufung, Teitzeitkräfte sind

anatog ihres Beschäftigungsausmaßes zu

berücksichtigen. Mitarbeiter im überwiegenden
Außendienst werden nicht eingerechnet.

Campingptätze und
sonstige saisonale
Anstalten

Pfticht zur Abfuhr auf Betriebszeitraum beschränkt. Abfuhrzeitraum
wird mit Gemeinde einvernehmtich, schrifttich festgelegt.
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Die Gemeinde kann von Amts wegen mit Bescheid die Anzahl, Größe oder
Entleerungshäufigkeit der Sammeteinrichtung festlegen, wenn nachweislich mit den sich
aus der Tabetle ergebenden Festtegungen nicht das Auslangen gefunden werden kann.

Wird in Ausnahmefällen zur vollständigen Aufnahme der gemischten Siedlungsabfätte mit
den dafür vorgesehenen Sammeleinrichtungen nicht das Auslangen gefunden, haben sich
die Beteitigungspftichtigen ausschließtich der von der Gemeinde dafür angebotenen
Abfattsäcke zu bedienen.

(2) Biogene Siedlungsabfälle

Die Ermittlung des Bedarfes an Sammeleinrichtungen für biogene Siedtungsabfätte (Biomütt)
erfotgt unter Bedachtnahme auf das durchschnittliche Abfattaufkommen in der Gemeinde,
insbesondere entsprechend der Zaht der in den einzelnen Haushalten gemeldeten
Personen, der Zahl der Haushatte, der Wohnnutzftäche bei Zweitwohnungen (im Sinn des
Satzburger Raumordnungsgesetzes 2009) oder der Art und Größe der Anstatten, der
Betriebe oder der sonstigen Arbeitsstätten.

Der Ermittlung des Bedarfes an Sammeteinrichtungen für biogene Siedtungsabfätte
(Biomütt) wird folgendes zu Grunde getegt:

Aus diesem wöchentlichen Vorhaltevolumen pro Einwohner und Woche ergibt sich fotgende
Behältergröße, BehätteranzahI und Entleerungshäufigkeit:

Die Gemeinde kann von Amts wegen mit Bescheid die Anzaht, Größe oder
Entleerungshäufigkeit der Sammeleinrichtung festtegen, wenn nachweistich mit den sich
aus der Tabetle ergebenden Festtegungen nicht das Austangen gefunden werden kann.

Ausgenommen von der Ermittlung des Bedarfes an Sammeteinrichtungen für biogene
Siedtungsabfätte (Biomütt) sind jene Liegenschaftseigentümer, deren biogene

Durchschnittliches Aufkommen an biogenen
Siedtu ngsabfällen in der Gemeinde/Region

59
1,1

Kg pro Einwohner pro Jahr
Kg pro Einwohner und Woche

Wöchenttiches Vorhaltevolumen 4 Liter pro Einwohner und Woche

Größe Anzahl
Samme[-
einrichtung

Häufigkeit der
Entleerung

Privater Haushalt
(Hauptwohnsitz,
Zweitwohnsitz)

1-12 Personen 120 t 1 mind. 42 x pro Jahr

Mehrfamilienhaus
bis zu 45
Personen

240 I 1 mind. 42 x pro Jahr

Beherbergungsbetriebe
Heime

1 20 t 1 mind. 42 x pro Jahr

Gastronomiebetriebe,
lmbisstuben,
(Betriebs- )kantinen

120 I 1 mind. 42 x pro Jahr

Sonstige Betriebe,
Anstatten und sonstige
Arbeitsstätten

120 t 1 mind. 42 x pro Jahr
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Siedtungsabfätte nachweistich auf der Liegenschaft oder einer unmittetbar angrenzenden

Liegenslhaft in zulässiger Weise kompostiert werden (Eigenkompostierung) und eine
rechtsgüttige Verpflichtungserklärung gem. Anlage E vorliegt.

5 5 Auf- und Bereitstellung der Sammeteinrichtungen

(1) Die Liegenschaftseigentümer haben die sich aus 5 4 ergebende Anzahl der
Sammeteinrichtungen in der jeweits vorgeschriebenen Größe auf ihren Liegenschaften

aufzustellen und zu den im Abfuhrptan (Antage B) festgetegten Zeitpunkten zur Entteerung

bereitzuhal,ten. Die Behätter sind von den Liegenschaftseigentümern am Vorabend oder am

Tag der Sammlung am Straßenrand (oder von der Gemeinde festgelegten Sammelstetten)

beieitzustetten. Die Bereitstellung zur Sammlung hat so zu erfotgen, dass dadurch keine

Gefahr für Personen oder Sachen entsteht, die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird
und die Sammtung mögtichst rasch und leicht durchgeführt werden kann.

(2) Die Liegenschaftseigentümer haben die Behätter an einer den Benützern leicht
zugängticherl windgeschützten Stette so aufzustelten, dass eine unnötige Betästigung der

Hausbäwohner oder der Nachbarschaft, insbesondere durch Geruch, Lärm oder Staub

vermieden und das Ortsbitd nicht unnötig beeinträchtigt wird. Behälter sind geschlossen

zur Sammtung bereitzustetlen. Nach erfotgter Sammtung sind die geteerten Behätter

mögtichst rasch wieder zum Aufstellungsort zurückzubringen.

(3) Sammetbehätter sowie deren Aufstetlungsorte sind bei Bedarf von den

Liegenschaftseigentümern zu reinigen.

5 6 Gebühren und Tarife

(1) Liegenschaftseigentümer (Gebührenschutdner) haben für die Erfassung und Behandlung

von gemischten und sperrigen SiedtungsabfäLten, für die Erfassung und Behandtung von

Attstöffen oder sonstigen Abfätlen, für die Erfassung und Behandlung von Probtemstoffen

sowie für die sonstigen abfallwirtschafttichen Maßnahmen der Gemeinde (zB Entfernung

und Behandtung uniulässiger Abfattabtagerungen, öffenttichkeitsarbeit, Abfattberatung,
Abfallvermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung) eine Abfallwirtschaftsgebühr als

Gemeindeabgabe zu entrichten.

(2) Der Gebührenanspruch auf die Abfal,twirtschaftsgebühr und die attfättige Zusatzgebühr

entsteht mit dem Beginn jenes Monats, das auf das Entstehen der Verpftichtung zur
Teilnahme an der Eriassung durch die Gemeinde fotgt. Anderungen in den für die

Gebührenberechnung maßgebtichen Umständen werden mit Beginn des darauf folgenden

Monats wirksam.

(3) Die Gemeinde setzt für jedes Katenderjahr das Jahreserfordernis (gem. 5 19 Abs 3
S.AWG) und die Tarife für die Abfatlwirtschaftsgebühr sowie die attfättige Zusatzgebühr

fest.
Die Gemeindevertretung fasst einen Haushattsbeschluss, der die Tarife für die
Abfatlwirtschaftsgebühr (und attf. Zusatzgebühren) beinhaltet und veröffentticht diesen

zusätzlich zur Kundmachung (gemäß Gemeindeordnung) auf folgender lnternetseite der

Gemeinde: www. buermoos. at

(4) Beteitigungspftichtige, die von der Pfticht zur Teitnahme an der Erfassung (von

Siedtungsabfätten) durch die Gemeinde befreit sind, haben3O% der sich ohne Befreiung

ergebenden Abfattwirtschaftsgebühr und attfättigen Zusatzgebühr zu entrichten.
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(5) Die Tarife für die Abfatlwirtschaftsgebühr sind so festzusetzen, dass das für das
Kalenderjahr zu erwartende Aufkommen an Abfaltwirtschaftsgebühren das zu erwartende
Jahreserfordernis gem. S 19 Abs 3 S.AWG nicht mehr überschreitet, als sich aus einer auf
Grund des S 7 Abs. 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 ertassenen bundesgesetztichen
Ermächtigung ergibt.

(6) Die Abfatlwirtschaftsgebühr und die attfättige Zusatzgebühr können dem
Gebührenschuldner vom Bürgermeister mit Zahlungsauftrag vorgeschrieben werden. Die
Vorschreibung hat in Teilzahlungen zu erfolgen, die viertetjährlich zu den jeweitigen
Fättigkeitsterminen der Grundsteuerteitzahlungen auf Grund des S 29 Abs. 1 des
Grundsteuergesetzes 1955 fättig werden. Gegen den Zahtungsauftrag kann vom
Gebührenschuldner innerhalb von zwei Wochen ab Zusteltung mit der Wirkung Einspruch
erhoben werden kann, dass der Zahlungsauftrag außer Kraft tritt und der Bürgermeister die
Gebühr mit Bescheid vorzuschreiben hat. Wird ein Einspruch nicht oder nicht rechtzeitig
erhoben, ist der Zahlungsauftrag vollstreckbar.

(7) Abweichend zu Abs. 6 können die Abfatlwirtschaftsgebühr und die attfätlige
Zusatzgebühr auf Grund einer im Zusammenhang mit den Tarifen zu treffenden Festlegung
in pauschalierten Teilbeträgen mittets Zahlungsauftrag, der sofort vo[lstreckbar ist,
vorgeschrieben werden. Die Teitbeträge werden jeweits zum Monatsersten fättig. Die im
Lauf eines Katenderjahres fättig gewordenen Teilbeträge sind bis spätestens 31. Jänner des
Fotgejahres mit den gemäß S 20 entstandenen Gebührenansprüchen abzurechnen. Die
Jahresabrechnung hat die Gebührenansprüche, die geteisteten Teitbeträge sowie das
attfättig verbtiebene Guthaben oder die attfättig verbtiebene Zahlungsverpflichtung zu
beinhalten und ist dem Gebührenschuldner zuzustetlen. Die attfättig verbliebene
Zahlungsverpflichtung ist gleichzeitig mit Zahlungsauftrag vorzuschreiben. Der
Gebührenschuldner kann gegen die Jahresabrechnung innerhalb von zwei Wochen ab
Zuste[lung mit der Wirkung Einspruch erheben, dass der Bürgermeister die
Abfallwirtschaftsgebühr und die attfättige Zusatzgebühr für das gesamte Katenderjahr mit
Bescheid vorzuschreiben hat. Wird ein Einspruch nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so
ist der Zahlungsauftrag vottstreckbar.

(8) Die Schwellenwerte und Tarife der Zusatzgebühren für sperrige Siedtungsabfätle und
biogene Siedlungsabfätte tegt die Gemeinde Gem. S 18 Abs.1a S.AWG tt. Antage A fest

S 7 Inkrafttreten

(1) Diese Abfuhrordnung tritt mit 1.5.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfuhrordnung in
der Fassung des Gemeindevertretungsbeschlusses vom 12.12.2019 außer Kraft.

Anlaqen:
A) Tarife für die Abfattwirtschaftsgebühr sowie die attfättige Zusatzgebühr;
B) Abfuhrptan;
C) Recyclinghof: Vorgaben für die Anlieferung sowie maximal zutässigen

Antiefermengen;
D) Ktebeetiketten für Sammeleinrichtungen;
E) Verpflichtungserklärung biogene Siedlungsabfätte (,,Eigenkompostierung")
F) Abfallrechtlicher Rahmen

Seite 8 von 8


